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Richtlinie
über Flächen für die Feuerwehr

(Grundlage: Fassung Juli 1998)
MinBl RLP vom 15.08.2000, S. 258 und 260 ff

Zur Ausführung der §§ 7 und 15 LBauO wird hinsichtlich der Flächen für die Feuerwehr Fol-
gendes bestimmt:

1. Befestigung und Tragfähigkeit

Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewegungsflächen sind so 
zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 100 kN und 
einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 160 kN befahren werden können.

Zur Tragfähigkeit von Decken, die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren wer-
den, wird auf Anlage 1.1/1 zu DIN 1055 Blatt 3 der Liste der Technischen Baubestimmun-
gen verwiesen.

2. Zu- oder Durchfahrten

Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m, die lichte Höhe min-
destens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur 
Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf einer Länge von mehr als 12 m 
beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muss die lichte Breite 
mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen feu~ erbe-
ständig sein.

3. Kurven In Zu- oder Durchfahrten (Tabelle, Bild 1)

Der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge wird durch Kurven in Zu- oder Durchfahrten nicht 
behindert, wenn die in der folgenden Tabelle den Außenradien zugeordneten Mindest-
breiten nicht unterschritten werden. Dabei müssen vor und hinter Kurven auf einer Länge 
von mindestens 11 m Übergangsbereiche vorhanden sein.

Außenradius der Kurve
(in m)

Breite mindestens
(in m)

10,5            bis 12 5,0
über 12 bis 15 4,5
über 15 bis 20 4,0
über 20 bis 40 3,5
über 40 bis 70 3,2

über 70 3,0
Tabelle
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Bild 1

4. Fahrspuren

Geradlinig geführte Zu- oder Durchfahrten können außerhalb der Übergangsbereiche 
(Abschnitte 3 und 13) als Fahrspuren ausgebildet werden. Die beiden befestigten Streifen 
müssen voneinander einen Abstand von 0,80 m haben und mindestens je 1,10 m breit 
sein.

5. Neigungen in Zu- oder Durchfahrten

Zu- oder Durchfahrten dürfen längs geneigt sein. Jede Änderung der Fahrbahnneigung 
ist in Durchfahrten sowie innerhalb eines Abstandes von 8 m vor und hinter Durchfahrten 
unzulässig. Im Übrigen sind die Übergänge mit einem Radius von mindestens 15 m aus-
zurunden.

6. Stufen und Schwellen

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dürfen nicht höher als 8 cm 
sein. Eine Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzuläs-
sig. Im Bereich von Übergängen nach Abschnitt 5 dürfen keine Stufen sein.

7. Sperrvorrichtungen

Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durchfahrten 
zulässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet werden können (Verschlusseinrichtungen 
gemäß DIN 14925, ansonsten Vorrichtungen nicht dicker als 5 mm).

8. Aufstellflächen auf dem Grundstück

Aufstellflächen müssen mindestens 3,50 m breit und so angeordnet sein, dass alle zum 
Anleitern bestimmten Stellen (i. d. R. Fenster nach § 37 Abs. 2 LBauO) von Hubrettungs-
fahrzeugen erreicht werden können; sie sind zudem ausreichend zu befestigen (zulässige 
Bodenpressung mindestens 800 kN/m2).
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9. Aufstellflächen entlang von Außenwänden (Bild 2)

Für Aufstellflächen entlang von Außenwänden muss zusätzlich zur Mindestbreite von 
3,50 m auf der gebäudeabgewandten Seite ein mindestens 2 m breiter hindernisfreier 
Geländestreifen vorhanden sein. Die Aufstellflächen müssen mit ihrer der anzuleiternden 
Außenwand zugekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3 m zur Außenwand 
haben. Der Abstand darf höchstens 9 m und bei Höhen der anleiterbaren Stellen von 
mehr als 18 m höchstens 6 m betragen. Die Aufstellfläche muss mindestens 8 m über die 
letzte Anleiterstelle hinaus reichen.

Bild 2

10. Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden (Bild 3) 

Für rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde Außenwand 
zugeführte Aufstellflächen muss zusätzlich zur Mindestbreite von 3,50 m beidseitig ein 
mindestens 1.25 m breiter hindernisfreier Geländestreifen vorhanden sein; die 
Geländestreifen müssen mindestens 11 m lang sein. Die Autstellflächen dürfen keinen 
größeren Abstand als 1 m zur Außenwand haben. Die Entfernung zwischen der 
Außenseite der Aufstellflächen und der entferntesten seitlichen Begrenzung der zum 
Anleitern bestimmten Stellen darf 9 m und bei Höhen der anleiterbaren Stellen von mehr 
als 18 m 6 m nicht überschreiten.
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Bild 3

11. Freihalten des Anleiterbereiches

Zwischen der anzuleiternden Außenwand und den Aufstellflächen dürfen sich keine den 
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erschwerenden Hindernisse (z. B. bauliche Anlagen 
oder Bäume) befinden,

12 Neigung von Aufstellflächen

Aufstellflächen dürfen nicht mehr als 5 v. H. geneigt sein.

13. Bewegungsflächen (Bild 4)

Bewegungsflächen müssen für jedes Fahrzeug mindestens 7 m x 12 m groß sein. Zufahr-
ten sind keine Bewegungsflächen. Vor und hinter Bewegungsflächen an weiterführenden 
Zufahrten sind mindestens 4 m lange Übergangsbereiche anzuordnen.

Bild 4

14. Zu- oder Durchgänge

Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit aus-
zubilden. Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen in diesen Zu- oder 
Durchgängen genügt eine lichte Breite von 1 m.

Hinweis: Zusätzlich ist Anlage 7.4/1 zu beachten.
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Anlage 7.4/1
zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Hinweisschilder

1.1 Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen für Feuerwehr-
fahrzeuge (Flächen für die Feuerwehr) sind durch Hinweisschilder zu kennzeichnen und 
ständig freizuhalten; Fahrzeuge dürfen auf diesen Flächen nicht abgestellt werden.

1.2 Hinweisschilder für Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift „Feuerwehrzufahrt, 
die Schilder für Aufstell- oder Bewegungsflächen die Aufschrift „Flächen für die Feuer-
wehr.

Die Hinweisschilder für Flächen für die Feuerwehr müssen der technischen Norm 
DIN 4066 entsprechen; die Hinweisschilder „Feuerwehrzufahrt“ müssen eine Größe von 
mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus er-
kennbar sein. Hinweisschilder. die nach Informationswert und Größe über die Anforderun-
gen nach dieser Norm hinausgehen, sind ebenfalls zulässig.

Es kann gefordert werden, dass Flächen für die Feuerwehr eine auch im Winter jederzeit 
deutlich sichtbare Randbegrenzung.haben (z. B. Pfähle. 50cm hoch).

1.3 Soll mit dem Aufstellen des Hinweisschildes „Feuerwehrzufahrt“ die Anordnung ei-
nes Halteverbots nach Straßenverkehrsverordnung (StVO) verbunden werden, ist das 
Hinweisschild „Feuerwehrzufahrt“ mit dem Textzusatz „Halteverbot nach StVO“ zu verse-
hen; diese Schilder müssen eine dauerhafte Siegelung der anordnenden Behörde mit 
Hinweis auf die Rechtsgrundlage haben (amtliches Hinweisschild).

An Stelle des amtlichen Hinweisschildes „Feuerwehrzufahrt” kann die zuständige Behör-
de die Aufstellung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatz-
schild
„Feuerwehrzufahrt“ anordnen (Schutzzone im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr.5 StVO).

1.4 Für Zu- und Durchgänge nach Abschnitt 14 können im Einzelfall Hinweisschilder 
gefordert werden.

2. Zu Abschnitt 1 Satz 1

Soweit Flächen für die Feuerwehr von Fahrzeugen mit Achslasten über 100 kN befahren 
werden müssen, sind im Einzelfall die vorhandenen Achstasten vorzugeben.

Hinweis zu § 7 Abs. 2 Satz 3 LBauO und Abschnitt 2 Satz 4 der Richtlinie:
Aus Gründen des Brandschutzes bestehen keine Bedenken, wenn in Wänden von Durch-
fahrten Öffnungen zu notwendigen Treppenräumen und notwendigen Fluren sowie kleinflä-
chige Öffnungen, soweit sie zur Belichtung und Belüftung angrenzender Räume erforderlich 
sind, zugelassen werden.
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Hinweis der Kreisverwaltung zur Beschilderung

Das nachstehend abgebildete Schild erfüllt für eine Feuerwehrzufahrt alle vorgenannten 
Vorgaben.

Größe: 600 mm x 500 mm

Bezugsquelle:
J. Ed. Wunderle oHG
Philippsring 1
55252 Mainz-Kastel

Tel.: 06134 - 6 13 90
 Fax.: 06134 - 6 58 36

eMail: wunderle-schilder@t-online.de
Internet: www.wunderle-schilder.de

Bei Bestellung angeben: „Nr. 1349.60 in der neuen Mainzer Ausführung und 
Größe 600 mm x 500 mm“

Die gelegentlich anzutreffenden Schilder mit den Texten „Rettungswege freihalten“ oder Ret-
tungswege für die Feuerwehr freihalten“ erfüllen die vorgenannten Vorgaben nicht, da insbe-
sondere der Text „Feuerwehrzufahrt freihalten“ fehlt.
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